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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §17 Abs3;

Rechtssatz

§ 17 Abs. 3 Zustellgesetz ermöglicht keine Auslegung dahin, dass in einem Fall, in dem der Betro9ene durch eine

während des Laufes der Abholfrist eintretende Krankheit an der nicht früher vorgenommenen Abholung innerhalb der

Abholfrist gehindert ist, die wirksame Zustellung erst mit dem Ende der Krankheit angenommen wird.
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